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Öffentliche Bekanntmachung
einer Sitzung des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur und Bildung am 
Montag den 29.03.2021 um 17:00 Uhr im Kulturzentrum Hohes Arsenal, 
Bürgersaal, Arsenalstraße 2-10, 24768 Rendsburg

Hinweis:

Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation wird die Sitzung als Lifestream-Videokonferenz 
stattfinden. Daür erhalten die Mitglieder mit Teilnahmerechten die Einwahldaten gesondert 
per E-Mail. 

Die Öffentlichkeit der Sitzung wird nach § 30 a Absatz 5 der Kreisordnung durch zeitgleiche 
Übertragung von Bild und Ton in einen öffentlich zugänglichen Raum und durch eine 
Echtzeitübertragung oder vergleichbare Einbindung der Öffentlichkeit über das Internet 
(Streamen) hergestellt. 

Der Link für die Öffentlichkeit lautet:
https://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/politik/digitale-sitzungen/

Über das Streamen kann die Sitzung des Ausschusses lediglich angesehen und angehört 
werden. Wortmeldungen sind nicht möglich. Die Einwohnerinnen und Einwohner können wie 
gewohnt persönlich an der Sitzung teilnehmen (Anschrift siehe oben).

Auf die zwingende Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen weise ich hin. Es ist während 
der gesamten Sitzung ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz (FFP2/KN/N95) oder 
sogenannte OP-Maske) zu tragen Bitte halten Sie sich an den Mindestabstand von 
mindestens 1,50 Metern und nutzen Sie den Desinfektionsspender am Eingang!

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung, Begrüßung und Festlegung der 
Tagesordnung

2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung am 
08.02.2021

3. Einwohnerfragestunde

4. Sachstandsbericht zur allgemeinen Schulsituation, 
Schulrätin Frau Engels und Frau Jennert

5. Schulsozialarbeit an den Förderzentren mit dem 
Schwerpunkt geistige Entwicklung, Evaluation und 
Fortführung

VO/2021/816

6. Informationen über die weiteren Entwicklungen zu 
beabsichtigten Maßnahmen seitens des Vereins 
Haithabu und Danewerk e.V.

VO/2021/812

7. Perspektiven des Sports (2025) im Kreis Rendsburg-

https://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/politik/digitale-sitzungen/
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Eckernförde

8. Gemeinsamer Antrag der SSW- und CDU- 
Kreistagsfraktionen für die Durchführung eines 
Erwachsenen-Schwimmkurses

VO/2021/813

9. Antrag auf Förderung eines Projektes des KulturFleck 
e.V. Fleckeby 2021

VO/2021/826

10. "Sachstand TRAFO"  Bericht von Frau Kruse, Projekt- 
und Teamkoordination "KreisKultur"

11. Verwendung des Jahresüberschusses 2019 der Förde 
Sparkasse

VO/2021/674-001

12. Anfragen nach § 26 Geschäftsordnung des Kreistages

13. Verschiedenes
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2021/816

08.03.2021

Hetzel, Sebastian

Mitteilungsvorlage

- öffentlich - 

Fachdienst Schul- und Kulturwesen

Bearbeiter/in: Röschmann, Marco

Schulsozialarbeit an den Förderzentren mit dem Schwerpunkt geistige 
Entwicklung, Evaluation und Fortführung
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

29.03.2021 Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
Keine

2. Sachverhalt: 
Am 13.11.2017 beschloss der Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung die 
Einrichtung von Schulsozialarbeit an den drei Förderzentren mit dem Schwerpunkt 
geistige Entwicklung mit einem Zeitumfang von insgesamt 30 Stunden pro Woche. 

Hierfür hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde maximal 45.000 € pro Haushaltsjahr, 
befristet für zunächst drei Schuljahre 2018/19, 2019/20 und 2020/21, zur Verfügung 
gestellt und über ein Ausschreibe- und Vergabeverfahren die Brücke Rendsburg e.V. 
als externen Sozialleistungsträger mit der Durchführung der Schulsozialarbeit 
vertraglich beauftragt. 

Für die Schule Hochfeld, Rendsburg, stehen 12 Stunden pro Schulwoche und für die 
Schule am Noor, Eckernförde, und die Schule an den Eichen, Nortorf, jeweils 9 
Stunden pro Schulwoche zur Verfügung, im Einzelnen sind es 2 Schultage für 
Hochfeld und 1,5 Schultage jeweils für Eckernförde und Nortorf. 

Da zum Ende des Schuljahres 2020/21 grundsätzlich die Befristung endet, die 
anfänglichen Zweifel die bei Neueinführung der Schulsozialarbeit bestanden, sich 
aus der Sicht der Schulleitungen nicht bestätigt haben und die Unterstützung durch 
den Schulsozialarbeiter eine notwendige Aufgabe ist, wird die Fortführung der 
Schulsozialarbeit für die drei Förderzentren zweifelsfrei gesehen. 

Da im Fachbereich Jugend und Familie zurzeit eine kreisweite Evaluation der 
Schulsozialarbeit aller Schularten stattfindet und das Ergebnis noch aussteht, u.a. 
das Corona-Pandemie-Ende noch nicht abzusehen ist, erfolgt in Abstimmung mit den 
Schulleitungen für das Schuljahr 2021/22 die Fortsetzung der Schulsozialarbeit an 
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den drei Förderzentren, gemäß der vorhandenen Verträge unverändert mit dem 
Sozialleistungsträger mit 30 Stunden pro Woche, weiter. Entsprechende 
Haushaltsmittel in Höhe von 45.000 € jährlich sind im Jahr 2021 sowie in der 
mittelfristigen Haushaltsplanung eingestellt. 

Das Evaluationsergebnis des Fachbereiches Jugend und Familie ist im Rahmen der 
Überprüfung des konkreten Stundenbedarfs einschließlich sämtlicher Personal-, 
Verwaltungs- und Sachkosten erneut in den jeweiligen Schulstandorten ab dem 
Schuljahr 2022/23 einzubeziehen. 

Die Ergebnisse werden dem Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung in der 
zweiten Jahreshälfte zur ergänzenden Beratung und Entscheidung vorgestellt.

Relevanz für den Klimaschutz:
Keine

Finanzielle Auswirkungen: 45.000 € 

Anlage/n: Keine
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2021/812

10.03.2021

Hetzel, Sebastian

Mitteilungsvorlage

- öffentlich - 

Fachdienst Schul- und Kulturwesen

Bearbeiter/in: Röschmann, Marco

Informationen über die weiteren Entwicklungen zu beabsichtigten 
Maßnahmen seitens des Vereins Haithabu und Danewerk e.V.
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

29.03.2021 Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt: 
Seit 2018 sind Haithabu und Danewerk gemeinsam als Weltkulturerbe „Archäolo-
gischer Grenzkomplex Haithabu-Danewerk“ von der UNESCO eintragen. Es handelt 
sich um herausragende Zeugnisse der Wikingerzeit (8. – 11. Jh. n. Chr.). Teile der 
Grenzbefestigung (Danewerk) befinden sich im Kreis Rendsburg-Eckernförde in den 
Gemeinden Windeby und Fleckeby. Der ca. 4 Kilometer lange Wallabschnitt 
zwischen der Osterbeke und dem Windebyer Noor wird Osterwall genannt.

Im Haithabu und Danewerk e.V. werden die Interessen der öffentlichen 
Liegenschaftseigentümer, der Welterbe-Anliegergemeinden sowie der weiteren 
regionalen Interessengruppen gebündelt. Der Verein bildet die übergreifende 
Steuerungsplattform in der WelterbeRegion Haithabu und Danewerk und ist eine 
zentrale Säule des Welterbemanagements. Stand März 2021 sind 21 ordentliche 
(institutionelle) Mitglieder im Verein vertreten. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist 
bekanntermaßen seit 2014 ordentliches Mitglied im Verein Haithabu und Danewerk 
e.V. Gemäß der neuen Satzung vom 16. November 2020 sind die Zwecke des 
Vereins, die Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, des 
Naturschutzes sowie der natur- und denkmalverträglichen Welterbevermittlung und -
erlebbarkeit. 

Organisationsstrukturen
Während der Haithabu und Danewerk e.V. 2009 zunächst anlässlich der Unter-
stützung der Welterbeantragsbemühungen sowie zwecks Einführung einer 
institutionsübergreifenden denkmalgerechten Landschaftspflege gegründet wurde, 
war mit der Eintragung als UNESCO-Welterbe eine Anpassung der Organisations-
strukturen sowie der strategischen Ausrichtung nötig. Die Schaffung einer neuen 
Personalstelle, dem Projektmanagement Welterbe Haithabu und Danewerk im 
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Sachgebiet Regionalentwicklung beim Kreis Schleswig-Flensburg, ermöglichte es 
den Aufgabenzuwachs zu bewältigen und damit auch die Vereinsstrukturen zu 
professionalisieren. Seit dem 1. Juli 2019 ist Frau Hummel beim Kreis Schleswig-
Flensburg als Projektmanagerin für das Welterbe Haithabu und Danewerk 
beschäftigt. Sie wurde zudem Mitte November 2019 als hauptamtliche 
Vereinsgeschäftsführerin berufen.  

Im Rahmen der Fortschreibung des Managementplans Haithabu und Danewerk 
2020-2030, veröffentlicht durch das Archäologischen Landesamtes Schleswig-
Holstein (ALSH) im Februar 2021, werden der Haithabu und Danewerk e.V. und das 
Projektmanagement als zentrale Säulen des Welterbemanagements (Site 
Management) definiert, siehe Abbildung. Gemeinsam mit dem Welterbebüro im 
ALSH, und den zentralen Akteuren in der Region werden die Handlungsfelder 
„Schutz“, „Forschung“, „Vermittlung- und Bildung“, „Marketing“ sowie „Regional- und 
Tourismusentwicklung“ bearbeitet. 

Aktuell setzt der Haithabu und Danewerk e.V. folgende Maßnahmen um: 
- Strategieentwicklung und Beteiligung (z.B. Vereinssitzungen, 

Regionalkonferenzen, Entwicklungsstrategie, Arbeitsgruppen)
- Landschaftspflegerische Maßnahmen (und Verkehrssicherung) sowie 

Beschilderung auf öffentlichen Denkmalflächen
- Neuaufstellung der Vereinswebsite www.haithabu-danewerk.de (Relaunch 

geplant für 2. Quartal 2021)
- AktivRegion-Projekt digitale und analoge Welterberadthemenrouten
- Trägerschaft des Welterbemarketings und Mitgliedschaft im UNESCO-

Welterbestätten Deutschland e.V.

Darüber hinaus liegt der Fokus des Projektmanagements Welterbe auf der 
Begleitung kommunaler Inwertsetzungsinitiativen (z.B. Freiraumkonzepte), der 
Flurbereinigung Danewerk sowie der übergreifenden Koordinierung sämtlicher 
weiterer Projektaktivitäten im Kontext von Tourismus und Regionalentwicklung 
(Wirtschaftsförderung), Marketing, Vermittlung und Bildung in Trägerschaft Dritter. 
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Das Welterbebüro ist beim Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein (ALSH) 
angesiedelt. Es ist für die Verwaltung der Welterbestätte zuständig und stellt den 
offiziellen Welterbebeauftragten. Das ALSH ist obere Denkmalschutzbehörde und 
verantwortlich für die Nominierung des Denkmals zur UNESCO-Welterbestätte. Das 
Welterbebüro ist für die Bewahrung des außergewöhnlichen Denkmalwerts 
zuständig. Zu seinem Aufgabenbereich gehören beispielsweise das (Denkmal-) 
Monitoring, die übergeordnete Repräsentation und Kommunikation mit z.B. dem 
Auswärtigen Amt, der UNESCO und ICOMOS, sowie die Managementplanung und -
evaluierung. Das Welterbebüro hat zuletzt im Februar 2021 den neuen 
Managementplan 2020-2030 für das Welterbe Haithabu und Danewerk veröffentlicht. 
Der Managementplan sowie ergänzende Pläne stehen frei zum Download unter dem 
folgenden Link verfügbar https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Landesregierung/ALSH/Welterbe/pdf/managementplan_2020-
2030/managementplan_interaktiv_2021.pdf?__blob=publicationFile&v=1.

Satzungsänderung
Mit der Welterbeeintragung und Vereinsprofessionalisierung geht auch ein geänder-
tes Selbstverständnis des Vereins einher. Entsprechend wurde im Jahr 2020 die 
Vereinssatzung mit Beschlussfassung am 27.10.2020 durch die außerordentliche 
Mitgliederversammlung geändert. Die Eintragung ins Vereinsregister erfolgte zum 
16.11.2020. Der Name des Vereins wurde – von Danewerk/Haithabu e.V. – in 
Haithabu und Danewerk e.V. geändert, der Satzungsweck (beispielsweise um die 
Förderung der Welterbevermittlung und -erlebbarkeit) erweitert, und Detailrege-
lungen zu den Mitgliedern, Vorstandsmitgliedern, dem Beisitz sowie der Geschäfts-
führung angepasst. Die Gemeinnützigkeit des Vereins ist weiterhin gewährleistet.

Beitragsordnung
Am 31.08.2020 wurde erstmals eine Beitragsordnung seitens der Mitglieder 
verabschiedet. Während die Beitragszahlung zuvor auf freiwilliger Basis erfolgte, gilt 
ab 2021 für den Kreis Rendsburg-Eckernförde ein Beitrag von 250 Euro jährlich. Der 
freiwillige Beitrag lag zur bei 100 Euro jährlich. Die größten Zahler sind der Kreis 
Schleswig-Flensburg, das ALSH und die Stiftung Schleswig-Holsteinische 
Landesmuseen mit jeweils 750 Euro jährlich. Mit den Beiträgen werden v.a. 
laufenden Geschäftskosten getragen. 

UNESCO-Welterbestätten Deutschland e.V.
Mit der Satzungsänderung wurde die Grundlage für eine Mitgliedschaft im UNESCO-
Welterbestätten Deutschland e.V. geschaffen. Die Mitgliedschaft besteht seit 
01.01.2021. Der UNESCO-Welterbestätten e.V. Deutschland ist die zentrale 
Plattform aller Welterbestätten in Deutschland. Zentrale Ziele des Vereins sind z.B. 
die Steigerung der Bekanntheit der deutschen UNESCO-Welterbestätten sowie die 
Förderung eines behutsamen und hochqualifizierten Tourismus in den 
Welterbestätten im denkmalverträglichen Ausmaß. Die Kosten werden vom Amt 
Haddeby, dem Kreis Schleswig-Flensburg, der Stadt Schleswig sowie den 
Gemeinden Hollingstedt, Ellingstedt, Schaalby und Windeby getragen.

Welterbe-Marketing
Seit November 2018 wurde mit Förderung der AktivRegion Schlei-Ostsee eine 
Marketingkampagne für das Welterbe Haithabu und Danewerk umgesetzt. Das 
Projekt war auf zwei Jahre ausgelegt und endete im Oktober 2020. Eigenmittel 
wurden vom Projektträger, der Ostseefjord Schlei GmbH, eingebracht. Die 
Kofinanzierung erfolgte durch die Kooperationspartner Stiftung Schleswig-
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Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf, Danevirke Museum und dem 
Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein. Ein Styleguide mit Wort-Bild Marke 
sowie Claim „Wo dir Geschichten begegnen“ wurde erarbeitet und eine Kampagne, 
mittels Social Media Maßnahmen sowie klassischer Online- und Print-Maßnahmen in 
deutscher und dänischer Sprache, umgesetzt. 

Die Fortsetzung des Welterbe-Marketings konnte für 2021 und 2022 gesichert 
werden. Zum einen wurde vor dem Hintergrund der Satzungsänderung die Projekt-
trägerschaft durch den Haithabu und Danewerk e.V. möglich, und zum anderen 
konnte eine Förderung über 40.000 Euro bei der Nospa-Kulturstiftung Schleswig-
Flensburg eingeworben werden. Zudem beteiligen sich folgende Vereinsmitglieder 
an der Maßnahme mit einer Festbetragszuwendung: Kreis Schleswig-Flensburg, 
Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf, Archäologisches 
Landesamt Schleswig-Holstein, Danevirke Museum, Stadt Schleswig und Amt 
Haddeby. Die Festbetragszuwendungen wurden vor dem Hintergrund vereinbart, 
dass ein nachvollziehbarer und transparenter Kostenschlüssel für das Marketing ab 
2023 seitens der Vereinsmitglieder zwischenzeitlich erarbeitet und beschlossen wird. 

Ein erster Kostenschlüssel wurde den Vereinsmitgliedern in der Versammlung am 
10.02.2021 vorgestellt. Im Kostenschlüssel wird zwischen vier unterschiedlichen 
Mitgliedstypen und Gewichtungen, sowie unterschiedlichen Kriterien je nach 
Mitgliedstyp unterschieden. Außerdem erfolgt die Darstellung von zwei 
Kostenteilungsvarianten A und B. Es wird ein fiktiver Gesamtfinanzierungsbedarf von 
jährlich 60.000 Euro angenommen. Auf die als Anlage beigefügte Entwurfsfassung 
des ersten Kostenschlüssels für das Marketing ab 2023 wird insoweit verwiesen. 

Für die kalkulierten Kosten in Höhe von jährlichen 60.000 Euro zur Finanzierung des 
Welterbe-Marketings habe sich der der Kreis Rendsburg-Eckernförde gemäß dem 
vorgelegten Berechnungsmodell entweder mit jährlich 360 Euro (Variante A) bzw. mit 
jährlich 540 Euro (Variante B) zu beteiligen, was einem Anteil von 0,6% bzw. 0,9% 
entspricht. Die Hauptlast haben der Kreis Schleswig-Flensburg, die Stadt Schleswig, 
die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen und das Amt Haddeby zu 
tragen (gesamt 86,8 %).

Die ergänzenden Erläuterungen erfolgen durch Frau Hummel in der Sitzung des 
Ausschusses.

Regionalkonferenzen - Entwicklungsstrategie 2030
Vor dem Hintergrund der strategischen Neuausrichtung des Haithabu und Danewerk 
e.V. wurde am 21. und 22. Februar 2020 die Regionalkonferenz „Vom Welterbe zur 
Welterbe-Region Haithabu und Danewerk“ unter der Moderation von Herrn Guido 
Froese durchgeführt. Der Einladung des Haithabu und Danewerk e.V. folgten ca. 50 
Vertreter aus den Bereich Kommunal- und Landesverwaltung/-Politik, Tourismus, 
Marketing, Museen, Welterbe, Naturschutz, Förderung, Wirtschaft, Kirche und 
Jugend. Im Rahmen von Workshops wurden eine Stärken-Schwächen-Chancen-
Risiken Analyse (SWOT) und das Regionsverständnisdiskutiert sowie eine 
gemeinsame Vision, strategische Ziele und Projekte erarbeitet. 
Die Workshopergebnisse bildeten die Grundlage für die Ausarbeitung der 
„Entwicklungsstrategie 2030 -  Welterbe-Region Haithabu und Danewerk“. In der 
Strategie sind die Vision, das Selbstverständnis und die strategischen Ziele 
ausformuliert. Teilziele, Indikatoren und Leitprojekte werden abgeleitet. Außerdem 
wurden zweckmäßige Verknüpfungen mit dem Managementplan für die UNESCO-
Welterbestätte Haithabu und Danewerk erarbeitet. Die Entwicklungsstrategie soll im 
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Sommer 2021 von den Mitgliedern beschlossen werden. Die der Anlage beigefügte 
Entwurfsfassung 1.3 der Entwicklungsstrategie wird der Region aktuell vorgestellt.

Weitere Einzelheiten zur „Entwicklungsstrategie 2030 – WelterbeRegion Haithabu 
und Danewerk“ insbesondere zur Zielsetzung, dem Beteiligungsverfahren und den 
weiteren Schritten für eine projektbezogene Umsetzung der Strategie werden durch 
Frau Hummel in der Sitzung erläutert.

Relevanz für den Klimaschutz: entfällt

Finanzielle Auswirkungen: entfällt

Anlage/n: 
Entwurf Kostenschlüssel Marketing ab 2023
Entwurf Entwicklungsstrategie Welterbe-Region 1.4
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Haithabu und Danewerk e.V. 
 

 

Vorstandssitzung Haithabu und Danewerk e.V. 27.10.2020 

TISCHVORLAGE ZU TOP 6 KRITERIEN KOSTENSCHLÜSSEL WELTERBE-MARKETING 

AB 2023 (1. ENTWURF/DISKUSSIONSGRUNDLAGE) 

 

1. Unterscheidung zwischen Mitgliedertypen sowie Gesamtkostenanteilen zwischen diesen in 

Klammern (Variante A und Variante B) 

- I)  Ämter und Städte, sowie Gemeinden ohne zugehörige Amtsmitgliedschaft im 

Verein (60% / 50%)   

- II) Museen (20% / 20%) 

III) Kreis Schleswig-Flensburg und Kreis Rendsburg-Eckernförde (20% / 30%) 

- IV) Weitere Mitglieder (0% / 0%) 

 

2. Kostenschlüssel und Kriterien für I) Ämter und Städte, sowie Gemeinden ohne Amtsmitgliedschaft 

im Verein (Anteil an Gesamtkosten Variante A: 60%, Variante B: 50%) 

Kriterium Gewichtungs-

faktor 

Begründung 

a) Anteile Übernachtungen (amtliche 

Statistik Betriebe mit mehr als 9 Betten, 

sowie Schätzung Übernachtungen in 

Ferienwohnungen auf Grundlage der 

LTO-Statistik) 

0,25 Es ist zu erwarten, dass das WKE zur Steigerung 

der Übernachtungszahlen führt. Andere SH 

Welterbestätten nehmen einen Wert von ca. 25% 

an. 

b) Flächenenteile an Puffer- und 

Kernzone des Weltkulturerbes (gemäß 

Zonierung Managementplan) 

0,25 Die Flächenanteil wirken integrativ verteilend über 

alle betroffenen Anlieger des WKE. 

c) Einwohneranteile (amtliche 

Einwohnerstatistik auf Ebene der 

Gemeinde- und Stadtebene; es zählen 

nur die Einwohner von 

Vereinsmitgliedsgemeinden) 

0,5 Das Welterbe-Marketing richtet sich sowohl an 

Touristen, wie auch an die Bevölkerung (Stärkung 

der regionalen Identität). 

Wirtschaftliche Effekte durch Steigerung insb. von 

Tagesgästen sind im EZH und 

Dienstleistungssektor zu erwarten. Diese 

Funktionen sind in Orten mit 

Bevölkerungsagglomeration vorzufinden. 

Anmerkung: Es konnten keine weiteren Kriterien identifiziert werden. Die Datenverfügbarkeit auf 

Gemeindeebene ist nur eingeschränkt gegeben. 

 

3. Kostenschlüssel und Kriterien für II) Museen (Anteil an Gesamtkosten 20%) 

Kriterium Gewichtungsfaktor 

Anteilig nach Besuchszahlen (Museums eigene 

Statistik) 

 

1 

 

4. Kostenschlüssel und Kriterien für III) Kreis Schleswig-Flensburg und Kreis Rendsburg-Eckernförde 

(Anteil an Gesamtkosten Variante A 20%, Variante B 30%) 

Kriterium Gewichtungsfaktor 

Anteilig nach Einwohnern (amtliche Einwohnerstatistik 

auf Ebene der Gemeinde- und Stadtebene; es zählen 

nur die Einwohner von Vereinsmitgliedsgemeinden) 

 

1 
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Haithabu und Danewerk e.V. 
 

 

5.Nebenrechnung: Addierter Gesamtgewichtungsfaktor für I) Ämter, Städte sowie Gemeinden ohne 

Amtsmitgliedschaft im Verein   

 

6. Rechenbeispiel unter Anwendung des Vorschlags für Kostenschlüssel und Kriterien gemäß der 

Punkte 1-5  

Berechnungsgrundlage ist ein fiktiver Gesamtfinanzierungsbedarf von 60.000 Euro brutto pro Jahr. 

 

 

 

Gez. Eggert, 27.10.2020 

Mitgliedertyp Einzelmitglieder Teilkostenanteile 

(rel., gerundet auf 

zwei Nachkomma-

stellen) 

Variante A Variante B 

Gesamt-

kosten-

anteil 

(rel.) 

Gesamt-

kosten-

anteil (abs.) 

Teilkosten-

anteile 

(abs.) 

Gesamt-

kosten-

anteil 

(rel.) 

Gesamt-

kosten-

anteil (abs.) 

Teilkosten-

anteile 

(abs.) 

Mitglieder I, II, III Siehe unten  100% Ʃ60.000,00 

€ 

 100% Ʃ60.000,00 

€ 

 

I) Ämter und 

Städte, sowie 

Gemeinden ohne 

zugehörige 

Amtsmitglied-

schaft im Verein 

 1 60%  36.000,00 €  50%  30.000,00 €  

Amt Haddeby 0,25   9.000,00 € 7.500,00 € 

Amt Arensharde 0,1   3.600,00 € 3.000,00 € 

Amt Südangeln 0,03   1.080,00 € 900,00 € 

Stadt Schleswig 0,58   20.880,00 € 17.400,00 

€ 

Gemeinde 

Windeby 

0,03   1.080,00 € 900,00 € 

II) Museen  1 20% 12.000,00 €  20% 12.000,00 €  

Landesmuseen 0,88   10.560,00 € 10.560,00 

€ 

Danevirke 

Museum 

0,12   1.440,00 € 1.440,00 € 

III) Kreise  1 20%  12.000,00 €  30% 18.000,00 €  

Kreis Schleswig-

Flensburg 

0,97   11.640,00 € 17.460,00 

€ 

Kreis 

Rendsburg-

Eckernförde 

0,03   360,00 € 540,00 € 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2021/813

04.03.2021

Hetzel, Sebastian

Fraktionsantrag

- öffentlich - 

Fachdienst Schul- und Kulturwesen

Bearbeiter/in: Lüer, Christiane

Gemeinsamer Antrag der SSW- und CDU- Kreistagsfraktionen für die 
Durchführung eines Erwachsenen-Schwimmkurses
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

29.03.2021 Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung Entscheidung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: Entfällt

2. Sachverhalt: Der Sachverhalt ergibt sich aus dem gemeinsamen Antrag der 
SSW- und CDU-Kreistagsfraktionen vom 04.03.2021.

Anlage/n: 
Antrag der SSW- und CDU-Kreistagsfraktion vom 04.03.2021
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An den Vorsitzenden des Schule-, Sport-, 

Kultur- und Bildungsausschusses 

Herrn Michael Rohwer   

      Kaiserstr. 8-10  Paradeplatz 10 

      24768 Rendsburg 24768 Rendsburg 

Antrag von Mitteln aus dem Fachausschussbudget für einen Erwachsenen-Schwimmkurs zur Sitzung des 

Schule-, Sport-, Kultur- und Bildungsausschusses am 15.03.2021 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender 

Die Kreisfraktionen des SSW und der CDU beantragen gemeinsam, für die Durchführung eines 

Erwachsenen-Schwimmkurses eine Förderung aus dem Fachausschussbudget in Höhe von 1.800 €.  

 

Begründung:  

Aktuelle Statistiken der Deutschen Lebens-Rettungsgesellschaft belegen für das erste Halbjahr 2020, dass 

192 Personen in Deutschland durch einen Badeunfall ihr Leben verloren. Dies sind zwar 63 Personen 

weniger als im Vorjahr, ist aber laut der DLRG zurückführbar auf das unbeständige Wetter zu Begin des 

Jahres. Die meisten Todesfälle durch Ertrinken ereignen sich an Seen, Teichen und Flüssen (87%). Vor 

allem ältere Menschen zwischen 21 und 56 Jahren zählen zu den Opfern. 50 Menschen starben bis Juli 

2020 allein in Norddeutschland durch Ertrinken. Davon starben nur in Schleswig-Holstein vier Menschen 

beim Schwimmen/Baden in Flüssen & Kanälen, sechs in Teichen, vier im Meer und einer in einem 

Hafenbecken. 

Im Kreisgebiet Rendsburg-Eckernförde sind 117 Teiche, Seen, Flüsse und Kanäle verzeichnet, an denen 

es auch durch eine mangelnde Badeaufsicht immer wieder zu Badeunglücken kommt. Außerdem grenzt 

der Landkreis an die Ostsee, in der die Wahrscheinlichkeit eines tödlich verlaufenden Badeunfalls um 

400% höher liegt als in der Nordsee (2019: 5 Nordsee versus 18 Ostsee). 

In aktuellen Nachrichten in den Print-, Radio- und Fernsehmedien wurde in letzter Zeit wieder vermehrt 

über Badetote berichtet. Unter den Betroffenen sind häufig auch Erwachsene, wie die Zahlen der DLRG 

ja auch bestätigen. Z.B. ist vor einigen Wochen erst von einem Familienvater, 61 Jahre, berichtet worden, 

der seine 9-jährige Tochter retten wollte, hierbei jedoch ertrank, weil er selbst nicht Schwimmen konnte. 

Selbstüberschätzung, Schwächeanfälle oder andere gesundheitliche Einschränkungen führen bei älteren 

Erwachsenen ebenfalls zu tödlichen Badeunfällen.  

In den Kieler Nachrichten vom 28. Juli und 27. August 2020 sowie einem TV-Beitrag des NDR vom 

26. August wurde über den Landtagsabgeordneten der CDU in Schleswig-Holstein, Herrn Hauke 
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Göttsch, berichtet, der im Alter von 55 Jahren seinen ersten Schwimmkurs gemacht hat (siehe 

Anhänge).  

Diese Offenheit begrüßen die den Antrag stellenden Fraktionen der CDU und des SSW sehr und 

hoffen, auf einen Nachahmer-Effekt bei Erwachsenen, gemeinsam in einer Erwachsenengruppe das 

Schwimmen zu erlernen. Der CDU-Landtagsabgeordnete Hauke Götsch hat bereits seine 

Unterstützung zugesichert, dass bei Bewilligung des Antrags das Projekt mit ihm entsprechende 

mediale Aufmerksamkeit in den Printmedien erhalten könnte, um entsprechend Erwachsene zu 

einer Teilnahme zu motivieren. 

Eine Gruppe, die nur aus Erwachsenen besteht, könnte dazu führen, dass diese ihre eigene Scham 

(vor kindlichen Schwimmanfänger*Innen) über das Nicht-Schwimmen-Können überwinden. 

Außerdem benötigen Erwachsene deutlich länger als Kinder, das freie Schwimmen zu erlernen, so 

dass ein separater Schwimmkurs für Erwachsene sinnvoll erscheint. 

Der Schwimmkurs würde durch den kreisansässigen DLRG-Verband in den Abendstunden ein- 

bzw. zweimalig in der Woche durchgeführt werden. Entsprechende Gespräche mit dem DLRG-

Vorstand wurden bereits geführt und die DLRG-Ortsvereine des Kreises haben ihre Bereitschaft für 

ein derartiges Kursangebot bereits signalisiert. 

Die Kosten für einen Anfängerkurs aus 5-10 Teilnehmer*Innen setzt sich wie folgt zusammen: 

• Anmietung ½ Anfängerschwimmbecken in der Rendsburger Schwimmhalle 25 €/Std. 

• 1 bis 2 Schwimmausbilder mit einer Aufwandsentschädigung von 10-20 €/Std. 

• Teilnahmegebühr 3.50 €/Teilnahme/Std. 

Ein*e Erwachsene*r benötigt etwa 20 Stunden bis das freie Schwimmen erlernt werden kann. 

Daraus ergibt sich folgende Gesamtkostenrechnung für einen Schwimmkurs von: 

•20 Std. · 25 €     = 500 €  Hallenmiete 

•20 Std. · 10-20 €     = 200-400 €  Ausbildungspauschale 

•20 Std. · 3.50 € (max. 10 Teilnehmern)  =700 €  Teilnahmegebühr (bei max. 10  

        Personen)  

      = 1400-1800 € Gesamtsumme 

Mit freundlichen Grüßen,  

Dr. Michael Schunck  Ralf Kaufmann & Sabine Mues 

SSW-Kreisfraktion  CDU-Kreisfraktion 
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DLRG-Kontoverbindung 

Sparkasse Mittelholstein AG 

IBAN: DE87 2145 0000 0002 1221 20 

BIC: NOLADE21RDB 

 

Anhänge: Artikel Kieler Nachrichten, Juli & August 2020 sowie NDR-TV-Beitrag 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2021/826

12.03.2021

Hetzel, Sebastian

Beschlussvorlage öffentlich

- öffentlich - 

Fachdienst Schul- und Kulturwesen

Bearbeiter/in: Lüer, Christiane

Antrag auf Förderung eines Projektes des KulturFleck e.V. Fleckeby 
2021
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

29.03.2021 Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung Entscheidung

Beschlussvorschlag: 
Die Beschlussfassung erfolgt nach Beratung im Ausschuss.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
Keine

2. Sachverhalt: 
Der Sachverhalt ergibt sich aus dem Antrag des Vereins KulturFleck e.V. Fleckeby 
vom 08.03.2021.

Relevanz für den Klimaschutz:

Finanzielle Auswirkungen: 
Gemäß Antrag beträgt die Fördersumme 2.614,09 €.

Anlage/n: 
Antrag des Vereins KulturFleck e.V. Fleckeby vom 08.03.2021
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2021/674-001

06.01.2021

Christiane Lüer

Mitteilungsvorlage

- öffentlich - 

Fachdienst Schul- und Kulturwesen

Bearbeiter/in: Lüer, Christiane

Verwendung des Jahresüberschusses 2019 der Förde Sparkasse
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

25.01.2021 Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
Entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Verwaltungsrat der Förde Sparkasse hat in seiner Sitzung am 01. Juli 2020 
beschlossen, gemäß § 27 Abs. 3 Sparkassengesetz den anteiligen Jahresüberschuss 2019 
an den Zweckverband Förde Sparkasse abzuführen. 
 
Die weitere Verteilung des Jahresüberschusses haben der Zweckverband Förde Sparkasse 
in seiner Sitzung am 08. Dezember 2020 und der Zweckverband Sparkasse Rendsburg-
Eckernförde in seiner Sitzung am 22. Dezember 2020 beschlossen.
 
Für die Verteilung des ausgeschütteten Jahresüberschusses sind die Haftungsanteile der 
Verbandsmitglieder maßgeblich (§ 13 und § 3 Abs. 2 der Verbandssatzung). 
 
Der an den Kreis auszuschüttende Betrag beträgt 61.363,57 €.
 
Dieser Betrag ist für öffentliche, mit dem gemeinnützigen Charakter der Sparkasse im 
Einklang stehende Zwecke zu verwenden.
 
Die Fachausschüsse werden aufgefordert, Vorschläge für die Verwendung des 
Jahresüberschusses 2019 zu entwickeln und dem Hauptausschuss zur abschließenden 
Beschlussfassung vorzulegen. 

Relevanz für den Klimaschutz:
Entfällt

Anlage/n: Keine
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